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d) Bis zur Inkraftsetzung der Normative gemäß 
Buchst, c sind als Übergangsregelung auf die 
Summe der Kalkulationselemente Kosten für 
Bauleistungen, Kosten für Ausrüstungen, Mon
tagen und für Inbetriebsetzung bezogene Pro
zentsätze anzuwenden, die mit steigendem Wert
volumen 4er Bezugsbasis degressiv fallend fest
zulegen sind. Dazu sind Tabellen unter Auswer
tung der bisher mit den Auftraggebern vertrag
lich vereinbarten Kosten für die Koordinierung 
und Leitung auszuarbeiten, nach den spezifischen 
Bedingungen der Industriezweige und des Bau
wesens zu differenzieren und von den zuständi
gen Ministern zu bestätigen.

e) Das Verfahren gemäß Buchst, d kann in Aus
nahmefällen auch nach dem 31. Dezember 1971 
angewandt werden, wenn die Methoden gemäß 
Buchstaben b und c nicht anwendbar sind. Diese 
Ausnahmefälle sind von den zuständigen Mini
stern festzulegen.

(2) Die Kosten für wissenschaftlich-technische Auf
gaben sind nach den Bestimmungen der Anordnung 
vom 30. September 1968 über die auftragsgebundene 
Finanzierung wissenschaftlich-technischer Aufgaben 
und die Bildung und Verwendung des Fonds Wissen
schaft und Technik (GBl. II S. 859) zu kalkulieren.

(3) Die Zinsen für die planmäßigen Kredite zur 
Finanzierung der Bestände an unfertigen Anlagen sind 
nach dem planmäßigen Bau- und Montageablauf ent
sprechend der wirtschaftlichen Bauzeit auf der Grund
lage von Bauzeitnormen bzw. von Netzplänen zu kal
kulieren. Bei der Kalkulation der Zinsen sind die 
differenzierten Zinssätze, der für den jeweiligen Auf
tragnehmer planmäßig festgelegte Mindestanteil an 
Eigenmitteln und die Abschlagzahlungen der Auftrag
geber zu berücksichtigen. Zinsen für außerplanmäßige 
Kredite und Zinszuschläge sind nicht kalkulations
fähig.

(4) Die Kosten für Risiko sind in Höhe von 1 % der 
Summe der Kalkulationselemente 1., 2. und 4. sowie 
0,5 % auf das Kalkulationselement 3. gemäß § 4 Abs. 6 
zu kalkulieren und dem Risikofonds zuzuführen. Die 
Bildung und Verwendung des Risikofonds wird durch 
den Minister der Finanzen geregelt.

(5) Bei der Kalkulation des Gewinns der Auftrag
nehmer sind die kalkulatorischen Gewinnormative an
zuwenden. Die kalkulatorischen Gewinnormative wer
den durch die zuständigen Minister entsprechend 
Ziff. 4.3. der Grundsätze für die Bildung, Planung, Be
stätigung und Kontrolle der Preise für Industriean
lagen einschließlich der ökonomischen Regelungen für 
General- und Hauptauftragnehmer (Anlage 2 zum Be
schluß vom 16. Dezember 1970 über die Planung und 
Leitung des Prozesses der Reproduktion der Grund
fonds — Auszug —) differenziert nach Auftragnehmer
gruppen bzw. für einzelne Auftragnehmer festgelegt. 
Bemessungsgrundlage für den Gewinn der Auftrag
nehmer sind die normierten Kosten für Koordinierung 
und Leitung und Kosten für wissenschaftlich-technische 
Aufgaben gemäß den Absätzen 1 und 2.

§ 6

Nutzensteilung und Preiszuschläge und -abschläge

(1) Die Auftragnehmer haben in die Industriepreise 
für Anlagen einen Anteil des beim Auftraggeber ein

tretenden ökonomischen Nutzens einzubeziehen, wenn 
das nach ihren Berechnungen und Untersuchungen ge
rechtfertigt ist, und bei Wahrung des beiderseitigen 
Vorteils mit den Auftraggebern zu vereinbaren.

(2) Wird mit dem verbindlichen Preisangebot eine 
Verbesserung der vom Auftraggeber übergebenen tech
nischen und ökonomischen Zielstellung gemäß § 3 
Abs. 4 erreicht, sind 'bis zu 30% des hierdurch beim 
Auftraggeber entstehenden ökonomischen Nutzens 
eines Jahres (nach Abschluß der Anlaufperiode) in 
das verbindliche Preisangebot einzubeziehen.

(3) Ergeben sich aus dem Betrieb der Anlagen bis 
zur Abnahme durch den Auftraggeber absetzbare Er
zeugnisse, so sind die Auftragnehmer an dem hier
durch entstehenden Nutzen zu beteiligen. Die konkre
ten Bedingungen der Nutzensteilung sind vertraglich 
zu vereinbaren.

(4) Die Auftragnehmer und Auftraggeber vereinba
ren die Berechnung von Preiszuschlägen und die Ge
währung von Preisabschlägen, wenn

a) die dem Industriepreis der Anlage zugrunde lie
genden technischen und ökonomischen Parameter 
überschritten bzw. nicht erreicht werden und

b) die vereinbarten Termine der Fertigstellung und 
Inbetriebnahme der Anlage unterschritten bzw. 
überschritten werden.

Darüber hinaus sind die für die Berechnung von 
Preiszuschlägen und die Gewährung von Preisabschlä
gen geltenden Rechtsvorschriften zu beachten.

§ 7
N achkalkulation

(1) Die Auftragnehmer sind verpflichtet, jährlich für 
die übergebenen Anlagen Nachkalkulationen durchzu
führen. Aus den Ergebnissen der Nachkalkulationen 
haben sie Maßnahmen für
— die allseitige Verbesserung und Entwicklung ihrer 

Tätigkeit, insbesondere für die Senkung der Ko
sten, die Verbesserung der Fondsökonomie, die Er
höhung der Qualität und der Leistungsfähigkeit 
der Anlagen,

— die Qualifizierung der Aufwandskennziffern ge
mäß § 4 Absätze 4 und 5

abzuleiten.

(2) Den Umfang der durchzuführenden Nachkalku
lation legen die zuständigen Minister unter Beachtung 
der zweigspezifischen Besonderheiten fest. Das Kal
kulationsschema gemäß § 4 Abs. 6 ist als Mindestan
forderung zugrunde zu legen.

§ 8
Preiskontrolle

(1) Die Auftraggeber sind verpflichtet, durch strenge 
Preiskontrollen zu sichern, daß die Auftragnehmer 
die verbindlichen Preisangebote entsprechend den 
Grundsätzen dieser Anordnung ausarbeiten und auf 
dieser Grundlage die Preisberechnung unter Siche
rung der Übereinstimmung zwischen Liefer- und Lei
stungsumfang und den Industriepreisen vornehmen. 
Bei nachgewiesenen Verstößen sind die Auftragneh
mer zur Korrektur der Industriepreise verpflichtet. Das


